
Ausfertigung 

· Aktenzeichen: 

18 Ns 84 Js /14 

4 Cs 84 Js /14 AG Pforzheim 
Jfl...lüdt GmbH 

In dem Strafverfahren gegen 

 

1 
Recht sanwa/t 

� 
Eingang: 

_ � 
sgeselJschaft 

� 
·Okt. 2016 - j !„��t / 0 Rsv / 0 c"�/ Erl.am: 

�·BE/ � I . · · rn.B. R ./ z . z I Post I Landgencht Karlsruhe · { E-Ma;11 
- auswärtige Strafkammern Pforzheim -

Beschluss 

geboren am 6 in n, verheiratet, Beruf:  

Staatsangehörigkeit: deutsch, wohnhaft:  

Verteidiger: 

Rechtsanwalt Marc Jüdt, Stumpenallee 2, 76689 Karlsdorf-Neuthard, Gz.: 00062-14/cs 

wegen vorsätzlicher Körperverletzung 

hat das Landgericht Karlsruhe - 18. kleine Strafkammer (auswärtige Strafkammer Pforzheim) -

durch die Vorsitzende Richterin am Landgericht Schick am 27.09.2016 beschlossen: 

Gemäß § 153 a Abs. 2 StPO wird das Verfahren vorläufig eingestellt. 

Dem Angeklagten wird die Auflage erteilt, binnen 6 Monaten 

- an den Geschädigten  ein Schmerzengeld in Höhe von  EURO, zahlbar 

in 5 monatlichen Raten zu je 0 EURO und einer Schlussrate von  EURO 

sowie 

- einen weiteren Geldbetrag in Höhe von  EURO zu Gunsten der Staatskasse, zahlbar in 6 

monatlichen Raten zu je  EURO zu bezahlen. 



18 Ns 84 Js 6905/14 

Schick 

Vorsitzende Richterin am Landgericht 

Ausgefertigt 

Pforzheim, 28.09.2016 

Braun 

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle 
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